Anhang I

Geschäftsordnung

des Vereinsvorstands  und der Ausschüsse des

Freundeskreises Salzmannschule e.V.
Aufgaben, Zusammensetzung und Bildung der Arbeitsgemeinschaften

Für die Bildung von Ausschussen und Kuratorien des Freundeskreises Salzmannschule e.V.  gilt die Vereinssatzung. 

Arbeitsgemeinschaften werden von der Vereinsvorstandssitzung eingesetzt.

§1
Ständige Gremien und Beauftragte

(1) Die Mitgliederversammlung und der  Vereinsvorstand können für bestimmte Sachgebiete ständige Ausschüsse, Kuratorien bzw. Arbeitsgemeinschaften einsetzen.

Die Zahl der Mitglieder, die Zusammensetzung und die Amtszeit bis zur Neuwahl der Mitglieder richten sich nach der Aufgabenstellung oder nach den Richtlinien, die die Bildung dieser Gremien vorschreiben.

(2) Ständige Gremien (Arbeitsgemeinschaften AG) und Beauftragte (der Vorsitzende ist unterstrichen), aktualisiert am 25.08.2016:
(a) AG "Museum der Salzmannschule Schnepfenthal" (Uwe Adam, Marlene Bode, Ute Däberitz, Günther Schiering, Johanna Theurich)

(b) AG "Öffentlichkeitsarbeit" (gesamter Vorstand)

(c) AG "Salzmann-Fonds und Sponsoring" (gesamter Vorstand)

(d) AG „Goldenes Abitur“ (Claus Jacobi, Ina Rathgeber, Günther Schiering)

(e) AG "Wegenetz und Waldfriedhof" (Ina Rathgeber) 
(3) Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende müssen Mitglieder des Freundeskreises sein und werden von der Mitgliederversammlung bzw. dem Vereinsvorstand gewählt.

(4)Der Schulleiter gehört den ständigen Gremien des Freundeskreises mit beratender Stimme an.

(5) Die ständigen Gremien bereiten auf Veranlassung des Vereinsvorstands,  des Freundeskreisvor​sitzenden oder in eigener Zuständigkeit Entscheidungen der Vorstandssitzung vor. Der Vereinsvorstand kann den ständigen Gremien Entscheidungskompetenz in bestimmten Angelegenheiten oder auf Dauer einräumen. Für solche Entscheidungen der ständigen Gremien zeichnet der Freundeskreisvorsitzende verantwortlich. Der jeweilige Vorsitzende gilt als Sachverständiger des Freundeskreises in allen dem jeweiligen Gremium  zufallenden Fragen.  Er soll vom Freundeskreisvorsitzenden bei einschlägigen Verhandlungen hinzugezogen oder von diesem mit der Führung der Verhandlungen beauftragt werden. Der Vorsitzende ist dem Freundeskreisvorsitzenden und dem Vereinsvorstand  für die Erledigung der dem Gremium zufallenden Aufgaben verantwortlich.

§2
Ad-hoc-Ausschüsse

(1) Zur Bearbeitung einmaliger Aufgaben kann der Vereinsvorstand Ad-hoc-Ausschüsse einrichten. Die Ad-hoc-Ausschüsse bereiten im Auftrag des Vereinsvorstands oder des Freundeskreisvorsitzenden Entscheidungen vor.

(2) Die Mitglieder eines Ad-hoc-Ausschusses werden vom Vereinsvorstand gewählt. Die Zahl der Mitglieder und die Zusammensetzung des Ausschusses richten sich nach der jeweiligen Aufgabenstellung. Mitglieder  eines  Ad-hoc-Ausschusses müssen nicht dem Vereinsvorstand angehören.

§3
Geschäftsgang 
(1) Alle Angelegenheiten zwischen dem Freundeskreis oder Teilen desselben nach außen oder der Schule sind von dem bzw. über den Freundeskreisvorsitzenden abzuwickeln.
(2) Der Sekretär unterstützt den Freundeskreisvorsitzenden bei der Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. 

